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Gegenstand:

Entscheidung über die Zulässigkeit des Bürgerbegehrens „Dresdner 

Nahverkehr erhalten: Kürzungen gemeinsam verhindern!“

Beschluss:

Das Bürgerbegehren mit dem Titel „Dresdner Nahverkehr erhalten: 

Kürzungen gemeinsam verhindern!“ und dem Entscheidungsvor-

schlag „Das Angebot des Öff entlichen Personennahverkehrs (Stra-

ßenbahnen, Busse, Bergbahnen, Fähren, MOBIbikes, MOBIcars) in 

der Stadt Dresden ist mindestens auf dem im Jahr 2024 bestehenden 

Niveau aufrechtzuerhalten (gemäß Stadtratsbeschluss vom 15./16. 

Dezember 2016 – Betrauung der Dresdner Verkehrsbetriebe AG (DVB) 

mit öff entlichen Personenverkehrsdiensten in der Landeshauptstadt 

Dresden und weiteren diesen Beschluss ergänzenden Stadtratsbe-

schlüssen).“ ist unzulässig.

Dresden, 12. Dezember 2025

Dirk Hilbert

Vorsitzender

Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Dresden

Entscheidung über die Zulässigkeit des Bürgerbegehrens 

„Dresdner Nahverkehr erhalten: Kürzungen gemeinsam 

verhindern!“

Beschluss zu: V0615/25, Stadtratssitzung am 11. Dezember 2025 (SR/017/2025)
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